
 

 

 

 

 

 

 

 
Seit dem Jahr 2002 besteht die Möglichkeit, durch die sogenannte Entgeltumwandlung steuer- und 

sozialversicherungsfrei private Vorsorge für das Alter zu treffen. Das Bistum Hildesheim bietet seinen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Entgeltumwandlung als private Altersvorsorge nach dem Al-

tersvermögensgesetz an. 

 

Bis zu 4% der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung (3.626 € in 2024) 

kann die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter sozialversicherungsabgabenfrei und bis zu 8% (7.252 € in 

2024) steuerfrei in Beiträge umwandeln und so einen höheren Betrag für die Altersversorgung anle-

gen, soweit dies nicht bereits durch die Pflichtversicherung des Dienstgebers in der Zusatzversorgung 

ausgeschöpft ist (das betrifft nicht die VBL). Der Mindestbetrag für die Entgeltumwandlung ist 1/160 

der Bezugsgröße (§ 18 Abs. 1 Sozialgesetzbuch IV), 265,13 € in 2024. 

 

Jede/r in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversicherte Mitarbeiterin/Mitarbeiter erhält 

vom Bistum einen Zuschuss i.H.v. 15 % des umgewandelten Betrages. 

 

Die freiwillige Altersvorsorge wird bei der Zusatzversorgungskasse durchgeführt, wo die Mitarbeite-

rin/der Mitarbeiter zusatzversichert ist. 

 

Die Funktionsweise der Entgeltumwandlung und dessen staatliche Förderung wird in den kostenlo-

sen Broschüren der Deutschen Rentenversicherung zur Altersvorsorge eingehend erläutert. Bestel-

lung unter dem kostenlosen Service-Telefon der Deutschen Rentenversicherung Tel.: (08 00) 1 00 04 

80 00, oder Download unter https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Ueber-uns-und-

Presse/Mediathek/Broschueren/broschueren_node.html?https=1 

 

Die Zusatzversorgungskassen bieten eine individuelle Beratung an: 

 VBL: (07 21) 9 39 89 35 oder kundenservice@vbl.de 

KZVK: (02 21) 20 31-5 90 oder info@kzvk.de 

 

Für die Beantragung der Entgeltumwandlung muss ein Antrag über den Arbeitgeber an die zuständi-

ge Zusatzversorgungskasse gestellt und eine Entgeltumwandlungsvereinbarung mit dem Arbeitgeber 

abgeschlossen werden. Die Formblätter finden Sie unter www.kzvk.de / www.vbl.de. 
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